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Vorwort 

Das Problem des internationalen Handels mit konventionellenWaffenhat 
im Völkerrecht bisher-zumal im Rahmen der Vereinten Nationen- ein 
Schattendasein geführt. Als Realität in den internationalen Beziehungen 
zwischen den Staaten kommt ihm freilich ein nicht zu unterschätzendes 
Gewicht zu. Seine politische Brisanz wird deutlich, wenn Vorgänge aus 
diesem gewöhnlich mit großer Diskretion behandelten Bereich an das Licht 
der Öffentlichkeit gelangen. Die politische und völkerrechtliche Zurückhal-
tung verliert aber an Berechtigung, je mehr sich die internationale Abrü-
stungsdiskussion neben dem nuklearen Potential auch der konventionellen 
Bewaffnung zuwendet. 

Die Arbeit lag der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Wintersemester 
1986/87 als Promotionsschrift vor. Sie wurde im wesentlichen abgeschlossen 
im Frühjahr 1986. Neben einigen Aktualisierungen ist später nur noch die 
Nicaragua-Entscheidung des IGH vom 27. Juni 1986 eingearbeitet worden. 

Zu danken habe ich in erster Linie Herrn Prof. Dr. Karl Josef Partsch, der 
das Thema vorgeschlagen und die Fertigstellung der Arbeit mit fruchtbaren 
Anregungen begleitet hat. Wertvolle Hilfestellung leisteten mir bei der 
Beschaffung ausländischen Materials insbesondere die Botschaften der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, der Schweiz und 
Österreichs. Mein Dank gilt schließlich Herrn Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum 
für die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe. 

Essen, im August 1987 

Thomas Roeser 
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SIPRI 
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Abkürzungsverzeichnis 

= Internationales Rotes Kreuz 
= im Sinne der (des) 
= Jahrbuch für internationales Recht 
= Juristische Blätter 
= Juristische Wochenschrift 
= Kriegswaßenkontrollgesetz 
= Leipziger Kommentar (zum Strafgesetzbuch) 
= Military Assistance Program 
= mit weiteren Nachweisen 
= North Atlantic Treaty Organization 
= Neue Justiz 
= Neue Juristische Wochenschrift 
=Nummer 
= Organization of American States 
= Organization of African Unity 
= Organization for Economic Cooperation and Development 
= ÖSterreichisches Bundesgesetzblatt 
= ÖSterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 
= (US-) State Department's Office of Munitions Control 
= Osteuropa-Recht 
= Politique Etrangere 
= The Political Quarterly 
= Reichsanzeiger 
= Recueil des Cours 
= Randnummer 
= Revue de droit penal militaire et de droit de Ia guerre 
= Revue beige de droit international 
= Reichsgericht 
= Reichsgesetzblatt 
= Revue generale de droit international public 
= Amtliche Entscheidungssammlung des Reichsgerichts in Straf-

sachen 
= Revue internationale de Ia Croix-Rouge 
= Recht der internationalen Wirtschaft 
= Seite 
= Schweizerisches Bundesblatt 
= Schweizerisches Jahrbuch für Internationales Recht 
= Security Council, Official Records 
= Societe des Nations {Völkerbund) 
= Section 
= Session 
= Stockholm International Peace Research Institute 
= Systematischer Kommentar (zum Strafgesetzbuch) 
= sogenannte(r) 
= Stenographischer Bericht 



StGB 
StiR 
Suppl. 
Surv. 
u. 
u. a. 
UN 
Urt. 
V. 

vgl. 
VN 
vo 
Vol. 
WaffG 
WaffVwV 

WEU 
YBWA 
ZaöRV 
z. B. 
ZBN 
Ziff. 
ZöR 
ZParl 

2 Roeser 

Abkürzungsverzeichnis 

= Strafgesetzbuch 
= Studies of International Relations 
= Supplement 
= Survival (Zeitschrift) 
=und 
= unter anderem 
= United Nations (Vereinte Nationen) 
= Urteil 
=vom 
= vergleiche 
= Vereinte Nationen (Zeitschrift) 
= Verordnung 
= Volume 
= Waffengesetz (der Bundesrepublik Deutschland) 
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= Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (der Bun-
desrepublik Deutschland) 

= Westeuropäische Union 
= The Year Book of World Affairs 
= Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
= zum Beispiel 
= Zeitschrift des Semischen Juristenv~reins 
= Ziffer 
= Zeitschrift für öffentliches Recht 
= Zeitschrift für Parlamentsfragen 





Einleitung 

Während einer Anhörung durch den Unterausschuß für interamerikani-
sche Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses im Sommer 1978 zum 
Thema Waffenhandel antwortete der damalige Sekretär für inter-amerikani-
sche Angelegenheiten im US-AußenministeriumBushnell auf eine Frage des 
Ausschuß-Vorsitzenden: 

.It is people that cause wars, but not many people have ever caused a war without 
having weapons."1 

Wenn in der Vergangenheit von dem Zusammenhang zwischen der Exi-
stenz vonWaffenund der Gefährdung des internationalen Friedens die Rede 
war, so galten die Besorgnisse und Befürchtungen zumeist dem nuklearen 
Vernichtungspotential in der Welt. Dagegen wurde der Anhäufung von sog. 
konventionellen, d. h. weder atomaren noch biologischen oder chemischen 
Waffen sowohl auf der internationalen politischen Ebene als auch in der 
wissenschaftlichen Diskussion weit geringere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Neuentwicklung und Aufstellung von mit atomaren Sprengköpfen versehe-
nen Raketen erregten in der Öffentlichkeit großes Aufsehen. Die Indienststel-
lung eines neuen Panzers oder Kampfflugzeuges interessierte allenfalls im 
Hinblick auf die den Staatshaushalten dadurch entstehenden Kosten. 

Ähnliche Prioritäten lassen sich auch bei der Beurteilung des Handels mit 
Waffen nachweisen. Seit 1968 existiert für den Bereich der nuklearen Waffen 
mit dem Nichtverbreitungsvertrag ein absolutes Handelsverbot, dem inzwi-
schen die große Mehrzahl der Staaten beigetreten ist. Bei den biologischen 
Waffen ist das Anwendungsverbot des Genfer Protokolls aus dem Jahre 
1925 inzwischen mit dem Übereinkommen von 1972 durch ein umfassendes 
Entwicklungs-, Herstellungs-, Lagerungs- und Handelsverbot ergänzt wor-
den. 2 Eine ähnliche Vereinbarung für den Bereich der chemischen Waffen 
wird derzeit angestrebt. 

Dagegen fehlen ausdrückliche Regelungen über den Handel mit konven-
tionellen Waffen, abgesehen vom Bereich des Neutralitätsrechts, derzeit 
nahezu völlig. 3 Als Gründe für diese Zurückhaltung sind im wesentlichen 

1 Arms Trade in the Western Hemisphere, Hearings before the Subcommittee on 
Inter-American Affairs of the Committee on International Relations, S. 26. 

2 Vgl. dazu unten, Kapitel4, D. I. 1. 
3 Vgl. Yakemtchouk, Les transferts intemationaux d'armes de guerre, S. 11 ; Del-

brück, in: EPIL (Bd. 3), S. 38. 
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zwei zu nennen: Zum einen war die Aufmerksamkeit sowohl der Politik als 
auch der Wissenschaft seit dem Abwurf der beiden Atombomben im Som-
mer 1945 über Hiroshima und Nagasaki in erster Linie der Verhinderung 
eines weltweiten Atomkrieges zugewandt. Angesichts der Vernichtungs-
kraft dieser Waffen wurde deren Kontrolle als vordringlich angesehen. 4 

Zum anderen ist auf dem Gebiet der konventionellen Waffen eine Vereinba-
rung über Handelsbeschränkungen - ein völliges Handelsverbot dürfte 
wohl kaum in Betracht kommen - sehr viel schwieriger zu erreichen, weil 
sie im Gegensatz zu den nuklearen Waffen nahezu jeden Staat der Welt 
unmittelbar betrifft. 5 Während im Jahre 1968 lediglich fünf Staaten über 
Atomwaffen verfügten, besitzt fast jeder Staat konventionelle Waffen. Da 
aber bis auf die USA, die Sowjetunion und, mit Einschränkungen, Frankreich 
alle Staaten zur Ausrüstung ihrer Streitkräfte auf den Kauf von Rüstungsgü-
tern im Ausland angewiesen sind, berührt jeder Vers!Jch, diesen Bereich wie 
auch immer gearteten Kontrollen zu unterwerfen, unmittelbar die Souve-
ränität der Staaten und ihre äußere und innere Sicherheit. Entsprechend 
zurückhaltend waren in der Vergangenheit die Reaktionen auf Vorschläge in 
dieser Richtung. Die Mehrzahl der Staaten hielt internationale Vereinbarun-
gen auf diesem Gebiet nicht für wünschenswert. 6 

In neuerer Zeit deutet sich hier jedoch möglicherweise ein Wandel an. 
Während es nach 1945 bis heute zu keinem weiteren Einsatz von Atomwaf-
fen gekommen ist, wurden die in dieser Zeit ausgetragenen etwa 150 militä-
rischen Konflikte mit konventionellen Waffen geführt. Insbesondere seit 
dem außerordentlich dramatischen Anstieg der Waffenexporte in den sieb-
zigerJahrenist der konventionelle Waffenhandel mehr und mehr in das 
Blickfeld der internationalen und der wissenschaftlichen Diskussion ge-
langt. 7 Beigetragen hat zu dieser Entwicklung auch die Kostenexplosion vor 
allem im Bereich hochmoderner W affentechnologie, welche die finanziellen 
Kräfte vieler, ohnehin bereits verschuldeter Entwicklungsländer übersteigt. 
Ferner wird mehr und mehr erkannt, daß eine allgemeine internationale 
Abrüstung im konventionellen Bereich ohne eine Regulierung und Be-
schränkung des Waffenhandels nicht möglich ist.8 Mit nationalen Maßnah-
men allein ist es hier nicht getan. Diese müssen vielmehr durch internatio-
nale Vereinbarungen ergänzt werden, schon um dem Argument zu 
begegnen: • Wenn wir dieWaffennicht liefern, dann liefern sie die anderen!"9 

4 Yakemtchouk, a. a. 0., S. 11 f.; ACDA, S. 93. 
5 Vgl. ACDA, a. a. 0.; Ha/tendorn, Militärhilfe und Rüstungsexporte der BRD, 

S.98. 
6 V gl. auch Stanley I Pearton, S. 225. 
7 Cahn I Kruzel, S. 40. 
8 Delbrück, in: GYIL 24 (1981), S. 128; Hahendorn, Militärhilfe und Rüstungs-

exporte der BRD, S. 92. 
9 Pierre, in: Arms Transfers and American Foreign Policy, S. 288 u. 292. 
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Die vorliegende Untersuchung soll eine völkerrechtliche Bestandsauf-
nahme für das Gebiet des Handels mit konventionellen Waffen geben. 
Vorschläge für mögliche internationale Vereinbarungen der Zukunft kann 
und will sie nicht unterbreiten. Dies ist in erster Linie Sache der politischen 
Diskussion, die ihrerseits die juristische Analyse des Ist-Zustandes voraus-
setzt. 
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